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Bekanntmachung Widmung der „Albert-Einstein-Straße“ 		
in der Gemarkung Gerolzhofen
Gemäß Art. 6 Abs. 1 und 2 des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) be-
schließt der Stadtrat Gerolzhofen als Straßenbaulastträger, dass die folgende Straße 
einen Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Gerolzhofen als Orts-                 
straße dem öffentlichen Verkehr freigegeben wird.
Bezeichnung der Straße:	 Albert-Einstein-Straße
Flurnummer, Gemarkung:	 2609, Gemarkung Gerolzhofen
Anfangspunkt:			  Verlängerung der Ostgrenze des Grundstücks		
					     Fl.-Nr. 2654
Endpunkt:			   Ostgrenze des Grundstücks Fl.-Nr. 2612
Länge:				   0,380 km
Die Verfügung kann in der Zeit vom 16.01.2012 bis 06.02.2012 während der all-
gemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Gerolz-
hofen, Brunnengasse 5, Zimmer 25, eingesehen werden.
STADT GEROLZHOFEN									       
Gerolzhofen, 16.01.2012
gez.  K r a m m e r,  Erste Bürgermeisterin

Erziehungsberatungsstelle umgezogen 
Die Erziehungsberatungsstelle befindet sich nicht mehr im Nebengebäude (mit dem 
hellgelben Anstrich) der Verwaltungsgemeinschaft, sondern im Anbau des Haupt-
gebäudes der VGem in Zimmer Nr. 16-17 im 1. Stock und ist über den Nebeneingang 
erreichbar.

Jobcenter Landkreis Schweinfurt: Sprechtag in Gerolzhofen
Ab sofort jeden Dienstag in der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, Brunnen-  
gasse 5, 97447 Gerolzhofen, Zimmer 28, 2. Stock.
Unser Angebot für Sie:
	 •  Wohnortnahe individuelle Beratung und Vermittlung für 				  
	   Arbeitslosengeld II-Bezieher
	 •  Unterstützung bei der Arbeitssuche
	 •  Termine nach Vereinbarung unter							     
	   Jobcenter Landkreis Schweinfurt, Kornacherstr. 6, 97421 Schweinfurt		
	    09721-547612, Jobcenter-LK-Schweinfurt@jobcenter-ge.de

KEINE Leistungsberatung/Entgegennahme von Unterlagen und Anträgen.

Außensprechstunde des Sozialpsychiatrischen Dienstes 	
Schweinfurt
Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen und für Menschen in seelischen      
Krisensituationen in der Caritas Frühförderstelle, Hermann-Löns-Straße 2, 97447 
Gerolzhofen.
Der Dienst des Caritasverbandes Schweinfurt bietet für Menschen, die von psychischer 
Erkrankung bedroht oder betroffen sind, zu folgenden Zeiten persönliche Beratung 
an:
Donnerstag, 26. Januar 2012 von 13.00 - 16.00 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist 
zu empfehlen über Telefon 09721 / 715855 (Montag - Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 
Uhr). E-Mail: spdi@caritas-schweinfurt.de 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung		
der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen,		
Landkreis Schweinfurt,					   
für das Haushaltsjahr 2012 
Auf Grund des Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40, 41 
KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung:
I.

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt						    
in den Einnahmen und Ausgaben mit	     2.125.000,00 €	
und
im Vermögenshaushalt						    
in den Einnahmen und Ausgaben mit	          57.000,00 €	
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
(1)  Gemeinschaftsumlage
	 1.	 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben wird für das 
Haushaltsjahr 2012 auf 1.583.604,00 € festgesetzt und  
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieds-
gemeinden bemessen.

	 2.	 Für die Berechnung der Gemeinschaftsumlage wird 
die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 
31.12.2010 auf 15.996 Einwohner festgesetzt.

	 3.	 Die Gemeinschaftsumlage wird je Einwohner auf 99,00 € 
festgesetzt.

(2)  Investitionsumlage
	  Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltplan wird auf 354.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft.	
II.		 Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 der Gemein-

deordnung eine Woche lang in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, Brunnengasse 5, 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit.

Gerolzhofen, 16.12.2011
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT GEROLZHOFEN
gez.  K r a m m e r,  Gemeinschaftsvorsitzende

Bekanntmachung 					   
der Grundsteuer-Hebesätze 2012
Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die Stadt die in der  
Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den 
Sätzen des Vorjahres erheben, wenn bei Beginn des Haushalts-
jahres die Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht ist.
Für die Erhebung der Grundsteuer im Jahre 2012 gelten des-
halb die für das Haushaltsjahr 2011 für die Grundsteuer A auf 
310 v.H. und die Grundsteuer B auf 300 v.H. festgesetzten und 
ab 30.07.2011 öffentlich bekannt gemachten Hebesätze. Ge-
genüber dem Kalenderjahr 2011 ist deshalb keine Änderung 
eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbe- 
scheiden für das Jahr 2012 verzichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht ge-
ändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekannt-
machung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965), zuletzt geändert am 
19.12.2008 die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2012 in der 
zuletzt für das Kalenderjahr 2011 veranlagten Höhe festge-
setzt.
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder än-
dern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden 
gemäß § 27 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes Änderungsbe-
scheide erteilt.
Die Grundsteuer 2012 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen  
jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
2012 fällig. 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die 
Grundsteuer in einem Betrag am 01.07.2012 fällig. 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuer-
festsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre. 
Gegen die Steuerfestsetzung können Sie innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch einlegen (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erheben (siehe 2.).
1. Wenn Sie Widerspruch einlegen:
Den Widerspruch müssen Sie schriftlich oder zur Nieder- 
schrift bei der beklagten Behörde Stadt Gerolzhofen, Brun-
nengasse 5, 97447 Gerolzhofen einlegen. Sollte über den Wi-
derspruch ohne zureichenden Grund in einer angemessenen 
Frist sachlich nicht entschieden werden, so können Sie Klage                                              
beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, Burkarder-
straße 26, 97082 Würzburg schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhe-
ben. Die Klage können Sie nicht vor Ablauf von drei Mona-
ten seit der Einlegung des Widerspruchs erheben, außer wenn 
wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist ge-
boten ist. In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten 
Stadt Gerolzhofen und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen 
und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diese öffentliche 
Bekanntmachung in Urschrift oder in Abschrift beifügen. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschriften für die     
übrigen Beteiligten beifügen.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe dieser Steuerfestsetzung beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Würzburg, Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. In der Klage müssen 
Sie den Kläger, den Beklagten Stadt Gerolzhofen den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen 
bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen 
Sie diese öffentliche Bekanntmachung in Urschrift oder Ab-
schrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen.

Stadt Gerolzhofen, 02.01.2012

gez.  Irmgard  K r a m m e r,  1. Bürgermeisterin
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SCHWIMMEN – EINE GESUNDE IDEE!
Deshalb regelmäßig ins GEOMARIS

Mitfahrbörse 2012
Lea Röder		  Suche Mitfahrgelegenheit von		
Gerolzhofen		  Gerolzhofen nach Schweinfurt		
Tel. 09382/8879	 (Praktikum im Leopoldinakrankenhaus)	
				    von Mo. 13.02. bis Fr. 24.02.2012	  	
				    Arbeitsbeginn 8.00 Uhr			 
				    Arbeitsende 17.00 Uhr			 
				    Freue mich auch über einzelne 		
				    Mitfahrten. Vielen Dank

Wenn Sie mit Ihrem Auto auf Ihrer täglichen Fahrt nach auswärts 
oder auch innerhalb des Stadtgebietes noch Plätze fei haben, 
oder wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit suchen, bitten wir Sie, 
dies unter Angabe des Fahrzieles und der Zeiten für Hin- und 
Rückfahrt entweder schriftlich oder telefonisch bei Frau Schmitt 
bzw. Frau Götz, Tel. 09382 / 607-11 oder -13 zu melden.

Sporthallenbelegung – Freie Termine!
Die Sporthallen der Stadt Gerolzhofen am Lülsfelder Weg   
können noch zu folgenden Zeiten durch Vereine oder Ver-       
bände belegt werden:
Neue Sporthalle:
Montag		  von 15.00 Uhr  bis  16.45 Uhr
Dienstag		 von 15.00 Uhr  bis  18.00 Uhr
Mittwoch 	 von 15.00 Uhr  bis  17.30 Uhr
Donnerstag	 von 15.00 Uhr  bis  17.30 Uhr
Freitag		  von 12.15 Uhr  bis  16.00 Uhr
Samstag		  von 15.00 Uhr  bis  16.00 Uhr

Alte (kleine) Sporthalle:
Montag		  von 15.45 Uhr  bis  19.00 Uhr
Dienstag		 von 17.15 Uhr  bis  18.30 Uhr
Mittwoch 	 von 09.50 Uhr  bis  11.20 Uhr 		
		  von 15.45 Uhr  bis  16.30 Uhr		
		  von 19.00 Uhr  bis  20.00 Uhr		
		  von 21.00 Uhr  bis  22.00 Uhr
Donnerstag	 von 15.45 Uhr  bis  17.00 Uhr		
		  von 19.30 Uhr  bis  22.00 Uhr
Freitag		  von 18.00 Uhr  bis  20.00 Uhr
Samstag		  von 14.30 Uhr  bis  15.30 Uhr		
		  ab   17.00 Uhr
Interessenten setzen sich bitte mit Herrn Bukowski, Telefon 
(09382) 607-55 oder Frau Goldstein, Telefon (09382) 607-18 
in Verbindung.
Gerolzhofen, den 20.12.2011				  
gez.  K r a m m e r,  Erste Bürgermeisterin 

Bekanntmachung und Ladung			 
Flurbereinigung Rauhenebrach
Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge

Die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im Flur-
bereinigungsgebiet werden hiermit eingeladen zu einer
Teilnehmerversammlung
Versammlungsort:	 Sportheim in Prölsdorf
Versammlungszeit:	 Mittwoch, den 15.02.2012 um 19.30 Uhr
Tagesordnung:	 1.	 Erläuterung der Aufgaben des 		
		  Vorstands und des Wahlverfahrens
	 2.	 Wahl des Vorstands der Teilnehmer-	
		  gemeinschaft
	 3.	 Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. 
Er soll das Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Wünschenswert 
ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Wahl 
des Vorstands beteiligen.
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat die Zahl 
der auf die Dauer von 6 Jahren zu wählenden Mitglieder des 
Vorstands und deren Stellvertreter auf je 8 festgesetzt.
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann 
somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 16 Personen in 
den Vorstand wählen.
Um eine ausreichende Vertretung aus den einzelnen Ort-  
schaften sicherzustellen, wurde für die gruppenmäßige Zusam-
mensetzung des Vorstands bestimmt, dass je ein Mitglied und 
Stellvertreter ihren Wohnsitz in Falsbrunn, Prölsdorf, Koppen-
wind, Schindelsee, Spielhof, Theinheim und Untersteinbach 
haben müssen.
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind 
die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücke; Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich         
(§ 10 FlurbG Nr. 1). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme; gemein-
schaftliche  Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich 
gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so 
können sie ihr Wahlrecht nicht ausüben.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben sich in der Versammlung durch eine schriftliche 
Vollmacht auszuweisen. Zu beachten ist jedoch, dass nach        
§ 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Be-
vollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teil-
nehmer vertritt. Teilnehnmer, die nicht selbst in der Wahlver-
sammlung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig 
eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer 
stimmberechtigt ist.
Kommt die Wahl im Termin nicht zustande und verspricht         
ein neuer Wahltermin keinen Erfolg, so kann das Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken nach Anhörung des Baye-      
rischen Bauernverbandes Mitglieder des Vorstands bestellen.
Würzburg, den 14.12.2011					  
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
gez.  W e i d n e r,  Baurat

Aktivsenioren beraten 			 
junge Selbstständige und Existenzgründer
Regelmäßige Sprechtage im Landratsamt Schweinfurt
Auch in diesem Jahr finden wieder regelmäßige Sprechtage der 
Aktivsenioren Bayern e. V. im Landratsamt Schweinfurt statt. 
Der nächste Sprechtag ist am Dienstag, 31. Januar 2012. Die 
ehemaligen Wirtschaftsexperten beraten von 9.00 bis 12.00 
Uhr und helfen interessierten Existenzgründern, aber auch 
Klein- und Mittelständischen Unternehmen mit ihrem kompe-
tenten Wissen. Die Sprechtage sind kostenfrei; um kurze Vor-
anmeldung unter Tel. 09721 / 55-636 wird gebeten.
Bei den Sprechtagen haben Existenzgründer, junge Selbststän-
dige oder diejenigen, die vorhaben, den Schritt in die Selbst-
ständigkeit zu wagen, die Möglichkeit, erste Informationen zu 
sammeln. Im Gesräch mit Fachleuten aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen können Interessierte wertvolle Tipps erhalten 
und Hilfestellungen erfahren, systematisch ein Erfolg verspre-
chendes Geschäftskonzept anzugehen. 
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Zweckverband Musikschule Schweinfurt
Anmeldung zum 2. Halbjahr der Musikschule
•  Für die Jüngsten: Eltern-/Kindgruppen „Die Musikmäuse“
•  Einzelne Plätze im Instrumentalunterricht frei
Ab 13.02.2012 beginnen die Eltern-/Kindgruppen „Die Musik-
mäuse“ im 2. Halbjahr des Schuljahres 2011/12. Das Angebot 
richtet sich Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 3 Jahren. Die 
Musikschule bietet diese Kurse seit Jahren mit großem Erfolg 
an - das erste spielerische Kennenlernen der Welt der Musik. 
Den Unterricht erteilen ausschließlich Diplom-Musiklehrer mit 
entsprechender Qualifizierung.
Die Kosten betragen 90.– € für das Halbjahr. Unterrichtet wird     
in Schweinfurt (Musikschule und Schillerschule), Bergrheinfeld, 
Gerolzhofen, Niederwerrn und Werneck. Kommen mindestens 
sechs Anmeldungen zusammen, können auch weitere Kurse in 
den Außenstellen eingerichtet werden.
Weiterhin sind zum Halbjahr einzelne Plätze zum Einstieg in den 
Instrumentalunterricht in den Fächern Violine, Gitarre, Klavier und 
Akkordeon frei. Auskunft erteilt das Musikschulsekretariat.
Die Anmeldung ist online bequem möglich unter www.musik-
schule-schweinfurt.de oder im Musikschulsekretariat, Schwein-
furt, Schultesstraße 17, Telefon 09721 / 51599 oder 51698.
Anmeldeschluss: 31.01.2012

BIBLIOTHEK AKTUELL  •  BIBLIOTHEK AKTUELL

Öffnungszeiten:
Montag 10-18 Uhr, Dienstag 10-18 Uhr, Donnerstag 14-19 Uhr,

Freitag 10-18 Uhr, Samstag 10-12 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Kommen Sie einfach vorbei:

Spitalstraße 10, Gerolzhofen 

„Hexen müssen brennen – und wenn es Kinder sind“

Roman Rausch  –  Die Kinderhexe
Lesung

Mittwoch, 25. Januar 2012, 20.00 Uhr
Stadtbibliothek Gerolzhofen

Würzburg 1627: Der Hexenwahn wütet, die Scheiterhaufen 
brennen. Als auch die alte Babette sterben muss, schwört ihr 
Pflegekind Rache. Ihr Plan geht auf – zu gut allerdings!
Eintritt: 5.– Euro
Kartenvorverkauf: Stadtbibliothek Gerolzhofen, Tel. 09382 / 
6665, Email: stabigeo@gerolzhofen.de; Volkshochschule, Tel. 
09382 / 99603, Email: vhs@gerolzhofen.de

Sprechtag der Dt. Rentenversicherung 		
nur mit Terminvereinbarung
Terminvereinbarungen können bei der  Verwaltungsgemeinschaft 
Gerolzhofen, Brunnengasse 5, Zimmer 1, Tel. 09382 / 607-33 
oder 607-35 unter Angabe des Namens und der Versicherungs-
nummer, vorgenommen werden.

Gesucht und Geboten -  				  
Seniorenbörse in Gerolzhofen 
Sie haben oder suchen ein geeignetes Hilfsmittel für Senioren, 
das nicht unbedingt fabrikneu sein muss?  
Gesuche und Angebote können Sie ab sofort bei Frau Daniela 
Tantaro-Heilmann telefonisch unter (09382) 310787 oder per 
E-Mail an danielaheilmann@hotmail.com melden. 
Eine Liste der verfügbaren Hilfsmittel veröffentlichen wir von 
Zeit zu Zeit im Amtsblatt und im Internet auf der Homepage der 
Stadt www.gerolzhofen.de unter „die Seniorenstadt“.

ELSTER: Verpflichtung zur elektronischen		
Übermittlung von Steuererklärungen
Die elektronische Übermittlung von Jahressteuererklärungen 
wird für Bürgerinnen und Bürger mit Gewinneinkünften sowie 
Unternehmen ab dem Veranlagungszeitraum 2011 zur Pflicht.

„Beginnend mit den Erklärungen für 2011 sind Bürgerinnen und 
Bürger mit Gewinneinkünften verpflichtet, ihre Steuerklärungen 
elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln“, so Claus Zeisner, 
Amtsleiter des Finanzamts Schweinfurt. Dies betrifft die Einkünfte 
aus der Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus 
freiberuflicher bzw. selbstständiger Tätigkeit.

In der Vergangenheit war es den jetzt Betroffenen freigestellt, ihre 
jährlichen Steuererklärungen elektronisch oder herkömmlich auf 
Papier beim Finanzamt einzureichen.

Die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von Jah-
ressteuererklärungen ist im Steuerbürokratieabbaugesetz bzw.                            
im Jahressteuergesetz 2010 festgelegt. Unter diese Regelungen 
fallen die Erklärungen zur Einkommensteuer bei Gewinn-       
einkünften, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer 
sowie Feststellungserklärungen und die Anlage EÜR (Einnah-
meüberschussrechnung).

Weitere Infos zum Thema elektronische Steuererklärungen 
sind  im Internet unter www.elster.de und www.esteuer.de zu 
finden.

Freizeitenprospekt des Kath. Senioren-Forums	
für 2012 erschienen
Das Katholische Senioren-Forum bietet seit vielen Jahren jungen 
und älteren Senioren/innen ein umfangreiches Urlaubsangebot.  
Neben mehrtägigen Erholungsfahrten sind Bildungsfreizeiten, 
religiöse Freizeiten, Kultur- und Studienfahrten sowie Wander-
freizeiten im Programm zu finden. Auch speziell auf Senioren/
innen ausgerichtete PC-Kurse werden angeboten.
Die mehrtägigen Erholungsfreizeiten führen 2012 nach Maria 
Alm (1. bis 12. Juni) und nach Schleching (19. bis 30. Juni). 
Kulturfahrten haben u.a. Südtirol und die Ostsee zum Ziel.
Das Programmheft ist bei der Regionalstelle Schweinfurt des 
Katholischen Senioren-Forums, Anton-Niedermeier-Platz 7, 
97421 Schweinfurt erhältlich. Es kann auch telefonisch unter der 
Nummer 09721 - 27106 oder per Mail angefordert werden. Die 
Mailadresse lautet seniorenforum-sw@bistum-wuerzburg.de.
Auch im Internet ist das Programm zu finden: www.senioren-
forum.net

Jugendschutz geht alle an
Eine Info-Veranstaltung rund um das Thema Jugendschutz bietet 
die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt wieder 
in Kooperation mit den Polizeiinspektionen Schweinfurt und   
Gerolzhofen an. Der mittlerweile fest etablierte Informations-
abend „Gemeinsam im Gespräch – Jugendschutz geht uns alle 
an!“ findet am Donnerstag, 26. Januar 2012, um 19.30 Uhr im 
Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Schweinfurt statt.

Im Mittelpunkt stehen dabei aktuelle Informationen und Rege-
lungen rund um das Jugendschutzgesetz und ein kurzer Situati-
onsbericht aus dem Landkreis Schweinfurt. Im Anschluss daran 
werden unter dem Motto „feste feiern“ Veranstaltungstipps für 
eine effektive Vorbereitung von Festveranstaltungen jeglicher Art 
im Einklang mit dem Jugendschutzgesetz gegeben.

Außerdem sollen auch die inzwischen etablierten Standards bei 
der Durchführung von Veranstaltungen im Landkreis Schweinfurt 
mit Veranstaltern und Gewerbetreibenden im Gespräch reflektiert 



Veranstaltungskalender
14.1.: Kath. Frauenbund und Kolpingsfamilie: Winterwanderung 
nach Mönchstockheim. Treffpunkt um 14.00 Uhr am Parkplatz 
Berliner Straße. Einkehr ca. 15.00 Uhr im Gasthaus Schmitt, 
Mönchstockheim.

14.1.: Kath. Frauenbund: Offene Frauenrunde „Starke Frauen“ 
um 20.00 IUhr in der Minnesängerstube des Bürgerspitals, Spi-
talstraße 10. Referentin: Barbara Gößmann-Schmitt.

14.1.: TV Gerolzhofen Handballabteilung: Heimspiel TV Geo 
- MHV Schweinfurt 09 um 20.00 Uhr in der Dreifachturnhalle, 
Dreimühlenstraße.

15.1.:  Steigerwaldklub: Tgeswanderung Ebersbrunn, ca. 16 km. 
Treffpunk mit Pkw um 8.30 Uhr am Parkplatz Berliner Straße.

15.1.: Volkstanzgruppe Gerolzhofen und Umgebung: Tanzprobe 
um 19.30 Uhr zusammen mit der Volkstanzgruppe Dingols-
hausen, aber nicht im Alten Rathaus in Rügshofen, sondern im 
Sportheim in Dingolshausen.

16.1.: VHS: Bildvortrag „Andalusien - spanisches Flair mit mau-
rischem Erbe“ um 15.00 Uhr im Wohnstift Steigerwald, Philipp-
Stöhr-Weg 9. Refernt: Jürgen Böhm. In Zusammenarbeit mit dem 
Wohnstift Steigerwald. Für Bewohner und Gäste, die nicht im 
Wohnstift wohnen. Eintritt frei, ohne Anmeldung.

16.1.: Stadtratssitzung um 19.30 Uhr im Sitzungssaal Altes 
Rathaus, Marktplatz.

17.1.: Nachbarschaftshilfe „1 Stunde Zeit für einander“: Jahres-
anfangsgpttesdienst mit allen Besuchsdiensten um 18.30 Uhr.

17.1.: Steigerwaldklub: Kegelabend ab 19.30 Uhr in der Stadt-
halle, Dingolshäuser Straße 13.

17.1.: KAB: Singabend ab 19.30 Uhr im Kinderhaus St. Martin, 
Grabenstraße.

18.1.: Skatclub: Skat-Treff ab 19.30 Uhr im Gasthaus Ach, 
Steigerwaldstraße 37.

19.1.: Senioren-Begegnung: Volksliedersingen mit Adolf Göttler 
und den Kindern des Kinderhauses St. Martin ab 14.30 Uhr im 
Kinderhaus St. Martin, Grabenstraße.

19.1.: VHS: Vortrag „Wie sag ich‘s meinem Kind?“ um 18.00  
Uhr im Bürgerspital, Spitalstraße 10.

19.1.: Historischer Verein: Vortrag zu einem Thema aus der 
neuen Stadtchronik um 19.00 Uhr in der Rüstkammer des Alten 
Rathauses, Marktplatz 20.

20.-22.1.:  Kolpingsfamilie: Winterwochenende der Radler in 
Oberhof, Thüringer Wald. Info unter Tel. 8889.

23.1.: Kolpingsfamilie: Bezirksversammlung um 19.30 Uhr in 
Schweinfurt.
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und aufeinander abgestimmt werden. Anliegen der Veranstalter 
ist, die Auflagen und Vorgehensweisen der Jugendschutzbehörden 
direkt mit den Betroffenen abzustimmen, sich auszutauschen 
und anzunähern.
Die Kommunale Jugendarbeit lädt alle ehrenamtlichen Mit-
arbeiter von Vereinen und Verbänden, Schülervertretungen, 
alle in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen und vor allem auch 
Eltern ganz herzlich zu diesem Informations- und Diskussions-
abend ein.
Daneben werden auch in der Jugendarbeit Verantwortliche, wie 
z.B. Bürgermeister, Ordnungsamtsmitarbeiter, Gemeinderatsmit-
glieder, Jugendbeauftragte, die sich aus ihrer besonderen Funktion 
heraus zum Thema aktuell informieren bzw. sich austauschen 
wollen, erwartet. Damit die unterschiedlichsten Blickwinkel mit 
einfließen können, sind auch Veranstalter und Gewerbetreibende 
sowie Mitarbeiter des Einzelhandels, Tankstellenbetreiber und 
sonstige interessierte Bürger, die sich einen aktuellen Überblick 
verschaffen wollen, eingeladen.
Anmeldungen sind ab sofort bei der Kommunalen Jugendarbeit 
des Landkreises Schweinfurt möglich: Telefon (09721) 55-519, 
koja@lrasw.de, www.koja-schweinfurt.de/aktuelles. 

Bürgersprechstunde 						    
von Landrat Harald Leitherer
Die erste Bürgersprechstunde von Landrat Harald Leitherer 
im neuen Jahr findet am Donnerstag, 19. Januar 2012, statt. 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Schweinfurt können 
dabei ihre Anliegen direkt beim Landrat in einem persönlichen 
Gespräch anbringen. Sprechstunde im Landratsamt Schweinfurt 
ist von 15 bis 16 Uhr.
Weitere Informationen rund ums Landratsamt und den Land- 
kreis Schweinfurt gibt’s unter www.lrasw.de.

Die richtige Nutzung von neuen Medien
Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt ver-
anstaltet wieder einen Medienworkshop für Multiplikatoren der 
Jugendarbeit. Die Veranstaltung findet am Samstag, 4. Februar 
2012 im Jugendzentrum „Kom,ma“ in Schweinfurt statt.
Referent Ralph Wollner, seit knapp 20 Jahren in der Videospiel-
industrie tätig und Autor des „Großen Facebook Ratgebers“, zeigt 
auf, wie man als Jugendleiter, Lehrer oder Jugendtreffmitarbeiter 
sicher mit den neuen Medien umgehen kann. Er informiert 
auch, welche Medien sinnvoll sind, um in Kontakt mit seiner 
Zielgruppe zu treten.
In dem Tagesworkshop steht folgendes auf dem Programm:
–	 Vorstellung der momentan wichtigsten Plattformen (Face-

book, Myspace etc.) plus Erklärung der Unterschiede und 
Zielgruppen.

–	 Beispiele wie man neue Medien als Multiplikator sinnvoller 
nutzen/einsetzen kann.

–	 Erstellen einer „sicheren“ FB-Seite und Vorstellung der damit 
verbundenen Möglichkeiten für Jugendgruppen etc.

–	 Erarbeitung der Vor- und Nachteile von neuen Medien mit 
anschließender Diskussion.

–	 Skype als kostenlose Gruppenkommunikation
–	 Wie erstelle ich ein eigenes Online-Forum für Jugendgruppen, 

Schulklassen etc.
–	 Erfahrungsaustausch
Der Preis für den Workshop beträgt 14 Euro. Anmeldeschluss ist 
am 27. Januar 2012. Infos und Anmeldung bei der Kommunalen 
Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt, Schrammstraße 1, 
97421 Schweinfurt, Telefon (09721) 55-508, koja@lrasw.de; 
www.koja-schweinfurt.de.

Malteser machen fit für die Pflege
Neuer Kurs beginnt im Februar 2012
Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Als Schwes-
ternhelferin/Pflegediensthelfer in der ambulanten und stationären 
Altenpflege können Sie helfen.
Bei der Malteser-Ausbildung zur Schwesternhelferin bzw. zum 
Pflegediensthelfer vom 28.02.2012 bis 19.03.2012 sind noch 
Plätze frei. Der Kurs findet von Montag bis Freitag von 8.30  Uhr 
bis 15.30 Uhr in den Lehrsälen der Malteser Geschäftsstelle, 
Mainaustr. 45a, 97082 Würzburg statt. Anmeldung ist bis zwei 
Wochen vor Kursbeginn möglich unter Tel. 0931 / 4505-203 
oder 0931 / 4505-224. Unter diesen Telefon-Nummern gibt es 
auch ausführliche Informationen zu diesem Kurs.
Malteser Hilfsdienst e.V., Bezirksgeschäftsstelle Würzburg



Freitag, 27.01.2012: Stephan Schneider, Birkenstr. 9, 97422 
Schweinfurt, Tel. 09721 / 23086
Samstag, 28.01.2012: Stephan Schneider, Birkenstr. 9, 97422 
Schweinfurt, Tel. 09721 / 23086
Sonntag, 29.01.2012: Stephan Schneider, Birkenstr. 9, 97422 
Schweinfurt, Tel. 09721 / 23086 

In lebensbedrohlichen Fällen wenden sich Patienten wei-
terhin an die Rettungsleitstelle, Tel. 19222.

Sollte ein Arzt durch eine Änderung des Dienstplanes 
nicht erreichbar sein, dann wenden Sie sich bitte an: 
01805/191212.

Apothekendienst

(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8.00 Uhr). 

14.1.: Ahorn-Apotheke Kolitzheim; 15.1.: Stadt-Apotheke 
Gerolzhofen; 16.1.: Riemenschneider-Apotheke Volkach; 
17.1.: Kronen-Apotheke Gerolzhofen; 18.1.: Franken-Apo-
theke Sennfeld; 19.1.: St.-Michaels Apotheke Gerolzhofen; 
20.1.: Apotheke am Hag Sulzheim; 21.1.: St.-Florian-Apo-
theke Gerolzhofen; 22.1.: Stadt-Apotheke Prichsenstadt; 
23.1.: Julius-Echter-Apotheke Volkach; 24.1.: Linden-
Apotheke Grettstadt; 25.1.: Ahorn-Apotheke Kolitzheim; 
26.1.: Stadt-Apotheke Gerolzhofen; 27.1.: Riemenschneider-
Apotheke Volkach; 28.1.: Kronen-Apotheke Gerolzhofen; 
29.1.: Franken-Apotheke Sennfeld

Zahnarztdienst
(Wochenend- und Feiertagsdienst jeweils von 10.00 bis 
12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr. In der übrigen Zeit 
besteht Rufbereitschaft.)

Samstag/Sonntag, 14./15.01.2012: Dirk Seidenstücker, 
Bleichstraße 2, 97447 Gerolzhofen, Tel. 09382 / 8571

Samstag/Sonntag, 21./22.01.2012: Dr. Dr. Joachim Marquart, 
DImbacher Str. 13, 97332 Volkach, Tel. 09381 / 2364

Samstag/Sonntag, 28./29.01.2012: Dr. Irene Kubin, Zum 
Steinbruch 1, 97332 Volkach, Tel. 09381 / 1381
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Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Samstag, 14.01.2012: Dr. Holger Herrmann, Am Schießwasen 
16, Gerolzhofen, Tel. 8593 
Sonntag, 15.01.2012: Dr. Brigitte Götz, Bahnhofstr. 2, Gerolz-
hofen, Tel. 7266
Mittwoch, 18.01.2012: Dr. Dittmar Schulz, Grabenstr. 57, 
Gerolzhofen, Tel. 7088
Freitag, 20.01.2012: Dr. Tobias Weigand, Bahnhofstr. 2, Ge-
rolzhofen, Tel. 8574
Samstag, 21.01.2012: Dr. Tobias Weigand, Bahnhofstr. 2, Ge-
rolzhofen, Tel. 8574
Sonntag, 22.01.2012: Dr. Tobias Weigand, Bahnhofstr. 2, Ge-
rolzhofen, Tel. 8574
Mittwoch, 25.01.2012: Dr. Dittmar Schulz, Grabenstr. 57, 
Gerolzhofen, Tel. 7088
Freitag, 27.01.2012: Dr. Joachim Ruppin, Am Hag 33, Sulzheim, 
Tel. 1598
Samstag, 28.01.2012: Dr. Joachim Ruppin, Am Hag 33, Sulz-
heim, Tel. 1598
Sonntag, 29.01.2012: Dr. Heidi Kempf, Riemenschneiderweg 
53, Gerolzhofen, Tel. 8522

Kinderärzte

Samstag, 14.01.2012: Jörg Blume, Ludwigstr. 1, 97421 Schwein-
furt, Tel. 09721 / 7599888 
Sonntag, 15.01.2012: Dr. Tobias Nanke, Ludwigstr. 1, 97421 
Schweinfurt, Tel. 09721 / 7599888
Mittwoch, 18.01.2012: Jörg Blume, Ludwigstr. 1, 97421 Schwein-
furt, Tel. 09721 / 7599888
Freitag, 20.01.2012: Dr. Elisabeth Gimpl, Neutorstr. 4, 97421 
Schweinfurt, Tel. 09721 / 22881
Samstag, 21.01.2012: Dr. Elisabeth Gimpl, Neutorstr. 4, 97421 
Schweinfurt, Tel. 09721 / 22881
Sonntag, 22.01.2012: Dr. Stephan Fösel, Bachstr. 7, 97453   
Schonungen, Tel. 09721 / 50707
Mittwoch, 25.01.2012: Dr. Elisabeth Gimpl, Neutorstr. 4, 97421 
Schweinfurt, Tel. 09721 / 22881

24.1.: Senioren-Begegnung: Tanz und Bewegung ab 14.00 Uhr im 
Wohnstift Steigerwald, Philipp-Stöhr-Weg 9.

24.1.: Kolpingsfamilie: Filzen, Teil 1 um 19.30 Uhr. Anmeldung 
erforderlich unter Tel. (09382) 5249.

25.1.: Steigerwaldklub: Seniorenwanderung Wiebelsbrerg. Treffpunkt 
um 13.30 Uhr am Parkplatz Berliner Straße.

25.1.: Skatclub: Skat-Treff ab 19.30 Uhr in der Brauerei Weinig, 
Rügshöfer Straße 5. Gäste sind willkommen. 

25.1.: Gerolzhöfer Kulturtage 2012: „Hexen müssen brennen – und 
wenn es Kinder sind“. Lesung um 20.00 Uhr in der Stadtbibliothek, 
Spitalstraße 10.

26.1.: Bund vertriebener Deutscher: Fasching in Wilhelmsdorf.

26.1.: Sozialpsychiatrischer Dienst Schweinfurt: Außensprechstunde 
von 13.00 - 16.00 Uhr in der Caritas-Frühförderstelle, Hermann-
Löns-Str. 2.

28.1.: Deutsche Rheuma-Liga: Badefahrt nach Staffelstein. Abfahrt 
um 7.50 Uhr, Bushaltestelle Post. Rückkehr ca. 16.00 Uhr. Anmel-
dung bei Josi Seitz, Tel. 09382 / 5283.

28.1.: TV Gerolzhofen Handballabteilung: Heimspiel TV Geo 
–  TSV Rödelsee II um 20.00 Uhr in der Dreifachturnhalle, 
Dreimühlenstraße.

29.1.: Steigerwaldklub: Tageswanderung „Winter am Zabelstein“, 
ca. 15 km. Treffpunkt um 9.00 Uhr mit PKW am Parkplatz 
Berliner Straße.

29.1.: Evang.-Luth. Kirchengemeinde: Einweihungsgottesdienst 
für die neue Erlöserkirche um 9.30 Uhr durch den Regional-         
bischof des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg, Christian 
Schmidt mit Beteiligung des Dekanes Günther Klöss-Schuster aus 
Castell, des evang. Posaunenchores und des Kammerchores.

30.1.: Stadtratssitzung um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Alten 
Rathauses, Marktplatz 20.

31.1.: Kolpingsfamilie: Filzen Teil II um 19.30 Uhr.

1.2.: Bund vertriebener Deutscher: Monats-Treff ab 14.30 Uhr 
im Gasthaus Ach, Steigerwaldstraße 37.

1.2.: Skatclub: Skat-Treff ab 19.30 Uhr im Gasthaus Ach, Stei-
gerwaldstraße 37. 


